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 Antrag auf Aufnahme in den Angelverein Liblar e.V.  
(In Druckschrift ausfüllen!)  

 
Hiermit beantrage ich,   
  
....................................................................................................................................................   
Nachname  Vorname/n   
  
....................................................................................................................................................   
wohnhaft, Straße/Haus-Nr.   PLZ   Ort   
  
....................................................................................................................................................   
geboren am   in Ort / Land  Beruf   Familienstand 1)   
  
....................................................................................................................................................   
Telefon   Mobiltelefon   E-Mail   
  
....................................................................................................................................................   
Kfz-Kennzeichen (für die Durchfahrt- und Parkgenehmigung)   
  
Prüfungszeugnis zur Erlangung des Bundesfischereischeines:  
   
....................................................................................................................................................   
Datum und Ort der abgelegten Prüfung   
  
Zugehörigkeit zu einem anderen Angelverein:   
  
....................................................................................................................................................   
Name / Ort   von / bis 2)   
  

die Aufnahme in den Angelverein Liblar e.V.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ort, Datum, Unterschrift 4)   
  
Legende:  
1) bitte abkürzen: ledig = led.; verheiratet = verh.; geschieden=gesch.  
2) Monat / Jahr   
3) Entfällt bei Jugendlichen (unter 18)   
4) Bei Jugendlichen bezieht sich diese Regelung auf die Erziehungsberechtigten.  
  

Zu zahlende Beiträge und Gebühren zum Zeitpunkt der Aufnahme:   
Mitglieds-Jahresbeitrag inkl. Fischereierlaubnis für das laufende Kalenderjahr:   
  

 €   

Mitglieds-Jahresbeitrag für das Folgejahr:   
  
  

€    

Einmalige Aufnahmegebühr:   
  

 €   

Arbeitseinsatzvorauszahlung 3)   
  

 €   

Schlüsselkaution:   
  
  

 €  

Gesamtbetrag:    
 

 €  
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Entrichtung von Beiträgen und Gebühren:   
Die Art der Beitragszahlung und Bankverbindung des Angelverein Liblar e.V. wird mir mit der Aufnahmebestätigung 
durch den Schriftführer des Vereins nochmals schriftlich mitgeteilt. Die fälligen Zahlungen bei Aufnahme entrichte ich 
innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Aufnahmebestätigung. Die jährlichen Beiträge und Gebühren überweise 
ich ebenfalls zu Beginn eines jeden Jahres. Mir ist bekannt, dass die Zahlung der Beiträge eine Bringschuld ist und im 
Falle des Zahlungsverzuges meine Vereinsrechte bis zur Zahlung ruhen. Weiterhin ist mir bekannt, dass mit der 
ersten Mahnung Mahngebühren anfallen und nach der dritten Mahnung ein  
Vereinsausschlussverfahren zum Ende des Kalenderjahres eingeleitet wird, d.h., dass der Beitrag für das laufende 
Jahr zu zahlen ist. Auch bei nicht zeitgerechter Kündigung werden die Beiträge und Gebühren eingefordert.   
  
Erwachsene fügen diesem Antrag folgende Unterlagen bei:   
- 2 Passfotos   
- Kopie des Sportfischerprüfungsnachweises (Vor- und Rückseite)   
- Der gültige Bundesfischereischein und der Sportfischerprüfungsnachweis sind im Original zum Aufnahmegespräch 

mitzubringen.   
  
Jugendliche fügen diesem Antrag folgende Unterlagen bei:   
- 2 Passfotos  
- Kopie Schwimmzeugnis   
- Kopie Jugendfischereischein   
Die Erziehungsberechtigten erteilen mit ihrer u. a. Unterschrift die Erlaubnis zur Bootsbenutzung durch ihr Kind gem. 
der gültigen Gewässerordnung.   
  
Durchfahrterlaubnis zum Vereinsheim 4)   
Mitglieder des Angelverein Liblar e.V. können den Waldweg zum Vereinsheim mit dem PKW / Kraftrad befahren und 
dort parken. Hierbei ist eine gültige Durchfahrterlaubnis beim Passieren der Forstschranke und während des Parkens 
im Vereinsgelände sichtbar im Fahrzeug auszulegen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Genehmigung 
entzogen werden.   
  
Erklärung:   
1. Ich habe folgende Gegenstände / Unterlagen erhalten:   

1 Bootsschlüssel und 1 Schlüssel für die Fischerstube, gleichzeitig Toilettenschlüssel Nr.: ……………… Mir ist 
bekannt, dass bei Verlust der Schlüssel eine Entschädigung von 200,00€ zu zahlen ist.  

2. Die aktuelle Satzung des Angelverein Liblar e.V., die Gewässerordnung, die Hausordnung des Vereins sowie 
die vom Vorstand und der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse erkenne ich an.   

3. Mir ist bekannt, dass bei nicht geleistetem Arbeitsdienst die durch mich geleistete Vorauszahlung automatisch 
in den Besitz des Vereins übergeht.   

4. Mir ist bekannt, dass falsche oder verschwiegene Angaben in Bezug zu diesem Antrag dazu führen, dass 
dieser hinfällig wird. Sollte es zu einer Mitgliedschaft kommen, führen falsche oder verschwiegene Angaben in diesem 
Antrag zu meinem Ausschluss aus dem Verein.  

5. Dieser Antrag erhält nach der Aufnahme (gem. den Vorgaben des § 4 der Satzung) Vertragscharakter im 
Sinne des BGB.   
  
  
  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Ort   Datum   Unterschrift (bei Jugendlichen die Erziehungsberechtigten)   
  
4) Bei Jugendlichen bezieht sich diese Regelung auf die Erziehungsberechtigten.   
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Datenschutz und Bildnutzung  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angelverein Liblar 1958 e.V. (AVL) personenbezogene 
Daten ausschließlich für ihre satzungsgemäßen Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
betreuung sowie der Veranstaltungsadministration elektronisch speichert.   

Es wird darauf hingewiesen, dass von den Veranstaltungen und von gefangenen Fischen  
Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht werden, die der AVL für die satzungsmäßigen 
Zwecke, z.B. auf der AVL-Homepage oder in Einladungen für zukünftige Veranstaltungen, 
nutzt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Kamerasystem zur Kontrolle der auf dem Gelände des 
AVL im Einsatz ist. Die gemachten Videoaufnahmen werden nach Ablauf von 4 Wochen 
automatisch gelöscht. Zweck des Überwachungssystems ist, Personen die sich unberechtigt 
aufhalten zu erkennen und Unregelmäßigkeiten aufzuklären.  

Erklärung  

Als Mitglied des AVL stimme ich der Speicherung und Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten ausschließlich für ihre satzungsgemäßen Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
Betreuung zu. Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Videos für vereinsinterne Zwecke 
verwendet und auf der Homepage des AVL veröffentlicht werden dürfen.  

            

          Einverstanden  Nicht    einverstanden  
  

  

  

________________________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift  Mitgliedsnummer  

  

  

____________________________________________ Vorname, 
Name (in Druckschrift)  

  

  


